
  Antragsteller:        Verantwortlicher Bauleiter (private Angaben): 
 
         Name: 

 
         Adresse: 

 
         Tel.-Nr.:  

 
         Handy-Nr.: 
 

 
GEMEINDE AMMERBUCH          Dietmar Haug 
- Straßenverkehrsamt - 
Entringen             Tel.: 07073 / 9171 - 22 
Kirchstraße 6            Fax: 07073 / 9171 - 98 
72119 Ammerbuch 
 
 
 
 
 

ANTRAG AUF VERKEHRSRECHTLICHE ANORDNUNG 
 
Sperrung 
 

Ort / Straße:  
 

Dauer:    von:    bis:           oder   am: 

 
Grund:  
 
 
 

Verkehrsbeschränkungen 
 

 halbseitige Sperrung   Gesamtsperrung   Sperrung des Fußgängerverkehrs im Gehwegbereich 
 

 Sperrung für den Fahrradverkehr   ....................................................................................... (sonstige Verkehrsbeschränkung) 
 

 Sperrung für Fahrzeuge über           t Gesamtgewicht,        m Breite,    m Höhe 
 
 
 
 
Nachfolgende Unterschriften sind vom Antragsteller einzuholen 
 

 

  BAUAMT (bei jeder Aufgrabung) – Hr. Prospero    -  Bitte unbedingt beachten ! - 
 

      Anträge auf verkehrsrechtliche Anordnung können nur dann bearbeitet werden, 
     wenn sie mind. 5 Arbeitstage vor Beginn der Bauarbeiten VOLLSTÄNDIG 

vorliegen. 
Bei Anträgen auf Vollsperrungen sind mind. 10 Arbeitstage einzuhalten. 

 
            Datum & Unterschrift BAUAMT 
 
 
Leitungspläne eingesehen (bei Aufgrabungen): 
 
 
 
 
 
Datum & Unterschrift VERORGUNGSUNTRNEHMEN               Datum & Unterschrift ANTRAGSTELLER 



 

Genaue Beschreibung der Straßenverhältnisse 
für die beantragte Sperrung 

 
 
 
 
1. Mittelmarkierung vorhanden?    Ja    Nein 
 
 
 
2. gesamte Straßenbreite:          m 
 
 
 
3. Gehweg      auf beiden Straßenseiten vorhanden 
 
       nur auf einer Straßenseite vorhanden 
 
       auf der zu sperrenden Straßenseite 
 
       auf der gegenüberliegenden Straßenseite 
 
       Kein Gehweg vorhanden 
 
 
 
4. „Zone 30“-Bereich vorhanden?    Ja    Nein 
 
     Verkehrsberuhigter Bereich    Ja    Nein 
 
 
 
5. Wir bitten um eine genaue Angabe des zu sperrenden Straßenabschnitts (z. B.: .....straße zw. Einmündung .....str. und .....str. [Angabe 
nur unter der Hausnummer ist nicht ausreichend]) mit einer kleinen Skizze, bzw. Kopie des Planes. Ist eine Umleitungsbeschilderung 
notwendig, ist ein Umleitungsplan vorzulegen.  
 
 
 
Skizze über den zu sperrenden bzw. betroffenen Straßenabschnitt: 


